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3761. Baulinien. Mit Ein.ga he vom 9. An„n ;i; .ici::>o er-
suchte der Ge111ei11derat Opfikon nm Geneh111icrung"s;.c~~1.;,n.;,e""s~„e---------------JJ 
schlusses vom 10 .. fuli 1958 lwtreffend F'estsetzung von Bau-
Jinien au c1e1· Olwrhnuse1·strasse von der Giebeleich- bis zm· 
\.Vallisellerst1·asse in Opfikon. Gegen diesen im kantonalen 
Amtsblatt vom 18 .. Juli 1958 veröffentlichten Beschluss 
gingen gemäss dem Zeugnis des Bezirksrates Bülaeh vom 
6. August 1958 keine Rekurse ein. 

Dei· Baulinienabstand der genannten 'l'eilstrecke der 
Oberhauserstrasse in Opfikon beträgt wie bei der nordwest­
lichen Anschlusstrecke 22 nt. Hievon entfallen 6 m auf die 
r'ahrbahn, 2 rn auf das 'T'rottoir nnd .ie 7 m auf die beiden 
Vorgärten. Diese Abmessungen sind de1· Verkehrsbedeutung 
Jer Oberhause1·strasse angemessen. [nsofe1·n geben die Bau­
linien zu keinen Beanstandungen Anh1ss. Hingegen wider­
sprechen sie im Abschnitt zwischen dem Ortskern von Ober­
hausen und der Glatt der gegenwärtig im Gang befindlichen 
Planung der künftigen Expresstn1sse zum Flughafen Kloten; 
diese soll die Oherhauserstrasse im erwähnten Teilstück auf 
einer zweiten Ebene kreuzen. Da die Linienführung de!' pro­
jektierten F'lnghafenznfa.hrt noch nicht im Detail festgelegt 
ist. können hier einstwci len keine Baulinien gezogen werden. 
Die vorn <+emeinde1·nt beschlossenen Bauliniell sind daher auf 
der ganze11 Breite der Plamrngsr.one, d. h. von del' Glatt bis 
auf die Höhe de1· Grenze zwischen den Grunc1stücken Kat.­
Nrn. 40G5 und 4066 von der Uenehmigung auszunehmen. Sie 
erlangen darni1 insoweit keine H.echtskl'aft . Allfällige Bau­
vorhabe11 1t11 fraglichen Gebiet werdeli demzufolge gestützt 
auf § 129 des Baugesetzes zu verweigern sein. 

Au:f Antrag der Baudirektion 
b e s c h 1 i e s s t d e 1· R e g i ~ r u n g· s r a t 

1. Die vorn Cemeinden11. Opfikon am 10 .. Juli 1958 fest­
gesetzten naulinien an der Oberhauserstrasse von der Giebel­
eich- bis zur \Vallisellerstrasse werden mit Ausnahme des 
Abschnittes ?.wischen del' Glatt und der Greme zwi<ichen dell 
Grundstücken Kat.-Nrn. 4065 und 4066, gemäss den einge­
reichten Plänen, genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Opfikon wird eingeladen, die vol'­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzugehen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Opfikon unter Rück­
sendung eine:s Planexemplares mit Genehmigung·svermerk, 
den Bezirksrat Bülach sowie an die Baudirektion. 

Ziirich, den 23 Oktober 1958 

Vor dem Regierungsrate, 

Der Staatsschreiber ; 


